
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 2006/1/19 21R13/06d
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 19.01.2006

Norm

ZPO §41

RATG §23 Abs5

Rechtssatz

Im Sinne der dritten Variante der hg. Entscheidung 36 R 335/01k (RIS-Justiz RSP 0000013) und der höchstgerichtlichen

Entscheidung 9 ObA 54/98a (RIS-Justiz RS 0036203) ist es dann, wenn die Partei selbst nicht am Gerichtsort wohnt, uU

ohne Bedeutung ist, ob sich die Partei eines Rechtsanwalts bedient, der seine Kanzlei an ihrem Sitz oder in einer

anderen Stadt hat (hier: Wohnort Traismauer, Gerichtsort St. Pölten, Kanzleisitz Krems/Donau).
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